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Vortrag an den Ministerrat 

betreffend  
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über das Wirksamwerden der  

Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 über Basisinformationsblätter für verpackte  

Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte  

(PRIIP-Vollzugsgesetz) erlassen und das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz geän-

dert wird 

 

 

Der vorliegende Gesetzesentwurf beinhaltet insbesondere Begleitmaßnahmen zum 

Wirksamwerden der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 über Basisinformationsblätter 

für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte 

(PRIIP-VO). 

 

Ziel der EU-Verordnung ist es, Kleinanlegern in einem maximal dreiseitigen Kun-

deninformationsdokument (KID) kurze und prägnante, standardisierte Informationen 

zu liefern, um einen Vergleich unterschiedlicher Finanzanlageprodukte zu ermögli-

chen. Das KID enthält u.a. einen Gesamtrisikoindikator, Performance-szenarien und 

Kostenkennzahlen („Reduction in Yield“). Dadurch soll der Kundenschutz verbessert 

und das Vertrauen in die Finanzmärkte gestärkt werden. 

 

Die Begleitmaßnahmen zur PRIIP-VO enthalten insbesondere folgende Maßnahmen: 

 Bestimmung der FMA als zuständige Behörde zur Beaufsichtigung jener Un-

ternehmen, die bereits jetzt der Beaufsichtigung durch die FMA unterliegen. 

 Als anerkannte Altersvorsorgeprodukte, die aufgrund ihrer Besonderheiten 

vom Anwendungsbereich der Verordnung ausgenommen sind, sollen die prä-

mienbegünstigte Zukunftsvorsorge (PZV), Pensionszusatzversicherungen und 
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die Zukunftssicherung für Arbeitnehmer gelten. Für die PZV sowie Pensionszu-

satzversicherungen wird dafür eine individuelle Beratungspflicht eingeführt. 

 Mit dem PRIIP-Vollzugsgesetz erfolgen außerdem die Umsetzung der in der 

PRIIP-VO vorgesehenen Sanktionen und Maßnahmen sowie erforderliche An-

passungen im Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz. 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die PRIIP-Verordnung einen 

wichtigen Beitrag zur weiteren Verbesserung des Kundenschutzes beim Vertrieb von 

Finanzanlagen leistet. 

 

Ich stelle daher den 

 

A n t r a g , 

 

die Bundesregierung wolle den beiliegenden Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

das Bundesgesetz über das Wirksamwerden der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 

über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Ver-

sicherungsanlageprodukte (PRIIP-Vollzugsgesetz) erlassen und das Finanzmarktauf-

sichtsbehördengesetz geändert wird, samt Vorblatt, Erläuterungen und Textgegen-

überstellung genehmigen und dem Nationalrat zur verfassungsmäßigen Behandlung 

vorlegen. 

 

23. Februar 2018 

Der Bundesminister: 

Löger 

 


